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Der Anspruch auf Krankengeld ist gegenüber dem Anspruch auf          
Konkursausfallgeld nachrangig (§ 104 SGB X) - BSG-Urteil vom         
23.08.1989 - 10 RAr 2/88 
 
Der Anspruch auf Krankengeld ist gegenüber dem Anspruch auf          
Konkursausfallgeld nachrangig (§ 104 SGB X);                         
hier: BSG-Urteil vom 23.08.1989 - 10 RAr 2/88 -                      
Das BSG hat mit Urteil vom 23.08.1989 - 10 RAr 2/88 - folgendes      
entschieden:                                                         
Leitsatz:                                                            
1. Das auf §§ 102 ff. SGB X gestützte Ausgleichsbegehren eines       
   Versicherungsträgers ist ein anderer Anspruch und ein anderer     
   Streitgegenstand als das wirtschaftlich auf denselben Ausgleich   
   gerichtete Begehren nach § 141k AFG i.V.m. § 115 SGB X.           
2. Der Anspruch auf Krankengeld ist gegenüber dem Anspruch auf       
   Konkursausfallgeld nachrangig i.S. des § 104 SGB X.               
 

 

 


